
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf

(1795) – Auszüge
Lust am Denken, 3.2.2024

Erster Abschnitt, welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter 
Staaten enthält.

1. »Es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbe-
halt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.«

Denn alsdenn wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, 
der das Ende aller Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen ein schon verdächtiger Ple-
onasmus ist. (S. 3)

2. »Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von ei-
nem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung, erworben werden kön-
nen.«

Ein Staat ist nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat) eine Habe (patrimoni-
um). Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst, zu gebieten und zu dis-
ponieren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Wurzel hatte, als Pfropfreis einem andern Staate 
einzuverleiben, heißt seine Existenz, als einer moralischen Person, aufheben, und aus der letzteren eine Sa-
che machen, und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein 
Volk denken lässt. (S. 4)

3. »Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören.«

Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu ge-
rüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich einander in Menge der gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu 
übertreffen, und, indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als 
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ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden; wozu kommt, 
dass zum Töten, oder getötet zu werden in Sold genommen zu sein, einen Gebrauch von Menschen als blo-
ßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern (des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht 
wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen lässt. (S. 5)

4. »Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht wer-
den.«

Zum Behuf der Landesökonomie [...], außerhalb oder innerhalb dem Staate Hilfe zu suchen, ist die-
se Hilfsquelle unverdächtig. Aber, als entgegenwirkende Maschine der Mächte gegen einander, ist ein Kre-
ditsystem ins Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung (weil sie doch 
nicht von allen Gläubigern auf einmal geschehen wird) gesicherter Schulden [...] eine gefährliche Geld-
macht, nämlich ein Schatz zum Kriegführen, der die Schätze aller andern Staaten zusammengenommen 
übertrifft, und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall der Taxen [...] erschöpft werden kann. (S. 6)

5. »Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig 
einmischen.«

[...] Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in 
zwei Teile spaltete, deren jeder für sich einen besonderen Staat vorstellt, der auf das Ganze Anspruch macht
[...]. So lange aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte
Verletzung der Rechte eines nur mit seiner inneren Krankheit ringenden, von keinem anderen abhängigen 
Volks, selbst also ein gegebenes Skandal sein, und die Autonomie aller Staaten unsicher machen. (S. 6 f.)

6. »Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, 
welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: 
als da sind, Anstellung der Meuchelmörder (percussores), Giftmischer (venefici), Brechung 
der Kapitulation, Anstiftung des Verrats (perduellio), in dem bekriegten Staat etc.«

Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muss 
mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte, und die 
Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen würde; da der Krieg doch nur 
das traurige Notmittel im Naturzustand ist, (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urteilen 
könnte) durch Gewalt sein Recht zu behaupten; wo keiner von beiden Teilen für einen ungerechten Feind 
erklärt werden kann (weil das schon einen Richterausspruch voraussetzt), sondern der Ausschlag desselben 
(gleich als vor einem so genannten Gottesgerichte) entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen 
Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg (bellum punitiuum) denken lässt (weil zwischen ihnen kein Verhält-
nis eines Obern zu einem Untergebenen statt findet). – Woraus denn folgt: dass ein Ausrottungskrieg, wo 
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die Vertilgung beide Teile zugleich, und mit dieser auch alles Rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur 
auf dem großen Kirchhofe der Menschengattung statt finden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin 
auch der Gebrauch der Mittel, die dahin führen, muss schlechterdings unerlaubt sein. (S. 7 f.)

Zweiter Abschnitt, welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden unter 
Staaten enthält.

Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einander leben, ist kein Naturstand (status natura-
lis), der vielmehr ein Zustand des Krieges ist, d.i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkei-
ten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muss also gestiftet werden; denn die Unterlassung 
der letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und, ohne dass sie einem Nachbar von dem andern geleistet 
wird (welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann), kann jener diesen, welchen er dazu
aufgefordert hat, als einen Feind behandeln. (S. 10)

Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden: Die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll 
republikanisch sein.

Die erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen); zweitens 
nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Untertanen); 
und drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) gestiftete Verfassung – die ein-
zige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines
Volks gegründet sein muss – ist die republikanische. Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst die-
jenige, welche allen Arten der bürgerlichen Konstitution ursprünglich zum Grunde liegt. (S. 10 ff.)

Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden. Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus 
freier Staaten gegründet sein.

Völker, als Staaten, können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustand
(d.i. in der Unabhängigkeit von äußern Gesetzen) schon durch ihr Nebeneinandersein lädieren, und deren 
jeder, um seiner Sicherheit willen, von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine, der bürgerli-
chen ähnliche, Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann. Dies wäre ein Völkerbund,
der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müsste. Darin aber wäre ein Widerspruch; weil ein jeder Staat das
Verhältnis eines Oberen (Gesetzgebenden) zu einem Unteren (gehorchenden, nämlich dem Volk) enthält, 
viele Völker aber in einem Staat nur ein Volk ausmachen würden, welches (da wir hier das Recht der Völker
gegen einander zu erwägen haben, so fern sie so viel verschiedene Staaten ausmachen, und nicht in einem 
Staat zusammenschmelzen sollen) der Voraussetzung widerspricht. (S. 16)

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem äußern Gerichtshofe, der Prozess, 
sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht 
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nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem 
Kriegszustand (immer zu einem neuen Vorwand zu finden) ein Ende gemacht wird (den man auch nicht 
geradezu für ungerecht erklären kann, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist), 
gleichwohl aber von Staaten, nach dem Völkerrecht, nicht eben das gelten kann, was von Menschen im ge-
setzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt, »aus diesem Zustande herausgehen zu sollen« (weil sie, als 
Staaten, innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben, und also dem Zwang anderer, sie nach ihren 
Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind), indessen dass 
doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab, den Krieg als Rechts-
gang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher 
doch, ohne einen Vertrag der Völker unter sich, nicht gestiftet oder gesichert werden kann: – so muss es ei-
nen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen kann, der vom 
Friedensvertrag (pactum pacis) darin unterschieden sein würde, dass dieser bloß einen Krieg, jener aber alle 
Kriege auf immer zu endigen suchte. Dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, 
sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats, für sich selbst und zugleich anderer
verbündeten Staaten, ohne dass diese doch sich deshalb (wie Menschen im Naturzustand) öffentlichen Ge-
setzen, und einem Zwang unter denselben, unterwerfen dürfen. (S. 18 f.)

Dass ein Volk sagt: »es soll unter uns kein Krieg sein; denn wir wollen uns in einen Staat formieren,
d.i. uns selbst eine oberste gesetzgebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten 
friedlich ausgleicht« – das lässt sich verstehen. – Wenn aber dieser Staat sagt: »es soll kein Krieg zwischen 
mir und andern Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein, und 
der ich ihr Recht sichere,« so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann das Vertrauen zu meinem Rech-
te gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes, nämlich der freie Föde-
ralismus ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts notwendig verbinden muss, wenn überall 
etwas dabei zu denken übrig bleiben soll. (S. 19)

Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden. »Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen 
der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.«

Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und 
da bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines an-
dern wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne sei-
nen Untergang geschehen kann; so lange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich 
begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann [...], sondern ein Besuchsrecht, wel-
ches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen 
Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, 
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sondern endlich sich doch neben einander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte 
der Erde zu sein, mehr Recht hat, als der Andere. (S. 21)

Erster Zusatz. Von der Garantie des ewigen Friedens.

Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres, als die große Künstlerin, Natur (na-
tura daedala rerum), aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die
Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen zu lassen, und darum, gleich 
als Nötigung einer ihren Wirkungsgesetzen nach uns unbekannten Ursache, Schicksal, bei Erwägung aber 
ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt, als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven End-
zweck des menschlichen Geschlechts gerichteten, und diesen Weltlauf prädeterminierenden Ursache Vorse-
hung genannt wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunstanstalten der Natur erkennen, oder auch 
nur daraus auf sie schließen, sondern [...] nur hinzudenken können und müssen, um uns von ihrer Möglich-
keit, nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen, einen Begriff zu machen, deren Verhältnis und Zu-
sammenstimmung aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt (dem moralischen), 
sich vorzustellen, eine Idee ist, die zwar in theoretischer Absicht überschwänglich, in praktischer aber (z.B. 
in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen Mechanismus der Natur dazu zu benutzen) 
dogmatisch und ihrer Realität nach wohl gegründet ist. (S. 24 f.)

1. Wenn ein Volk auch nicht durch innere Misshelligkeit genötigt würde, sich unter den Zwang öf-
fentlicher Gesetze zu begeben, so würde es doch der Krieg von außen tun, indem, nach der vorher erwähn-
ten Naturanstalt, ein jedes Volk ein anderes es drängende Volk zum Nachbar vor sich findet, gegen das es 
sich innerlich zu einem Staat bilden muss, um, als Macht, gegen diesen gerüstet zu sein. Nun ist die repu-
blikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die
schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, dermaßen, dass viele behaupten, es müsse ein Staat von 
Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form 
nicht fähig wären. Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, 
in der Vernunft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtige Neigungen, zu Hilfe, so, 
dass es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Vermögen der Menschen ist), 
jener ihre Kräfte so gegen einander zu richten, dass eine die anderen in ihrer zerstörenden Wirkung aufhält,
oder diese aufhebt: so dass der Erfolg für die Vernunft so ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und 
so der Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwun-
gen wird. (S. 30 f.)

2. Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter 
Staaten voraus, und, obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist (wenn nicht 
eine föderative Vereinigung derselben dem Ausbruch der Feindseligkeiten vorbeugt); so ist doch selbst die-
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ser, nach der Vernunftidee, besser als die Zusammenschmelzung derselben, durch eine die andere über-
wachsende, und in eine Universalmonarchie übergehende Macht; weil die Gesetze mit dem vergrößerten 
Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotismus, 
nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses das 
Verlangen jedes Staats (oder seines Oberhaupts), auf diese Art sich in den dauernden Friedenszustand zu 
versetzen, dass er, wo möglich, die ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es anders. – Sie bedient sich 
zweier Mittel, um Völker von der Vermischung abzuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der 
Sprachen und der Religionen, die zwar den Hang zum wechselseitigen Hasse, und Vorwand zum Kriege bei 
sich führt, aber doch bei anwachsender Kultur und der allmählichen Annäherung der Menschen, zu größe-
rer Einstimmung in Prinzipien, zum Einverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht, wie jener Despotis-
mus (auf dem Kirchhofe der Freiheit), durch Schwächung aller Kräfte, sondern durch ihr Gleichgewicht, im
lebhaftesten Wetteifer derselben, hervorgebracht und gesichert wird. (S. 32 f.)

3. So wie die Natur weislich die Völker trennt, welche der Wille jedes Staats, und zwar selbst nach 
Gründen des Völkerrechts, gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte; so vereinigt sie auch 
andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewalttätigkeit und Krieg nicht würde gesi-
chert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusam-
men bestehen kann, und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen, der 
Staatsmacht untergeordneten, Mächten (Mitteln), die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so se-
hen sich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den edlen Frieden 
zu befördern, und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittlungen abzu-
wehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bündnisse ständen; denn große Vereinigungen zum Kriege
können, der Natur der Sache nach, sich nur höchst selten zutragen, und noch seltener glücken. (S. 33)

Zweiter Zusatz. Geheimer Artikel zum ewigen Frieden

[...] Der einzige Artikel dieser Art ist in dem Satze enthalten: Die Maximen der Philosophen über die
Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate 
gezogen werden.

Es scheint aber für die gesetzgebende Autorität eines Staats, dem man natürlicherweise die größte 
Weisheit beilegen muss, verkleinerlich zu sein, über die Grundsätze seines Verhaltens gegen andere Staaten 
bei Untertanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen; gleichwohl aber sehr ratsam, es zu tun. Also wird 
der Staat die letztere stillschweigend (also, indem er ein Geheimnis daraus macht) dazu auffordern, welches 
soviel heißt, als: er wird sie frei und öffentlich über die allgemeine Maximen der Kriegsführung und Frie-
densstiftung reden lassen (denn das werden sie schon von selbst tun, wenn man es ihnen nur nicht verbie-
tet) und die Übereinkunft der Staaten unter einander über diesen Punkt bedarf auch keiner besonderen 
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Verabredung der Staaten unter sich in dieser Absicht, sondern liegt schon in der Verpflichtung durch allge-
meine (moralische gesetzgebende) Menschenvernunft. (S. 33 f.)

Dass Könige philosophieren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch 
nicht zu wünschen; weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. Dass 
aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völker die Klasse der 
Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zu Beleuch-
tung ihres Geschäfts unentbehrlich und, weil diese Klasse ihrer Natur nach der Rottierung und Klubbenver-
bündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propaganda verdachtlos. (S. 35)

Anhang

I. Über die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik, in Absicht auf den ewigen 
Frieden

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objektiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt 
gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offenbare Ungereimtheit, nachdem man 
diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, dass man es doch nicht könne. 
Denn alsdann fällt dieser Begriff aus der Moral von selbst weg (ultra posse nemo obligatur); mithin kann es 
keinen Streit der Politik, als ausübender Rechtslehre, mit der Moral, als einer solchen, aber theoretischen 
(mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben: man müsste denn unter der letzteren eine allgemei-
ne Klugheitslehre, d.i. eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vorteil berechneten Absichten die 
tauglichsten Mittel zu wählen, d.i. leugnen, dass es überhaupt eine Moral gebe.

Die Politik sagt: »Seid klug wie die Schlangen«; die Moral setzt (als einschränkende Bedingung) hin-
zu: »und ohne Falsch wie die Tauben«. Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist 
wirklich ein Streit der Politik mit der Moral; soll aber doch durchaus beides vereinigt sein, so ist der Begriff 
vom Gegenteil absurd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, lässt sich gar nicht einmal als Auf-
gabe hinstellen. Obgleich der Satz: Ehrlichkeit ist die beste Politik, eine Theorie enthält, der die Praxis, leider!
sehr häufig widerspricht: so ist doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ist besser denn alle Politik, über 
allen Einwurf unendlich erhaben, ja die unumgängliche Bedingung der letzteren. (S. 35 f.)

Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Gesetz gibt, sondern alles, was 
geschieht oder geschehen kann, bloßer Mechanismus der Natur ist, so ist Politik (als Kunst, diesen zur Re-
gierung der Menschen zu benutzen) die ganze praktische Weisheit, und der Rechtsbegriff ein sachleerer Ge-
danke. Findet man diesen aber doch unumgänglich nötig mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur ein-
schränkenden Bedingung der letzteren zu erheben, so muss die Vereinbarkeit beider eingeräumt werden. 
Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d.i. einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so 
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nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen können, aber nicht einen politischen Moralisten denken, 
der sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet.

Der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen: wenn einmal Gebrechen in der 
Staatsverfassung oder im Staatenverhältnis angetroffen werden, die man nicht hat verhüten können, so sei 
es Pflicht, vornehmlich für Staatsoberhäupter, dahin bedacht zu sein, wie sie, sobald wie möglich, gebessert,
und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht, angemessen ge-
macht werden könne: sollte es auch ihrer Selbstsucht Aufopferungen kosten. Da nun die Zerreißung eines 
Bandes der Staats- oder weltbürgerlichen Vereinigung, ehe noch eine bessere Verfassung an die Stelle der-
selben zu treten in Bereitschaft ist, aller, hierin mit der Moral einhelligen, Staatsklugheit zuwider ist, so 
wäre es zwar ungereimt, zu fordern, jenes Gebrechen müsse sofort und mit Ungestüm abgeändert werden; 
aber dass wenigstens die Maxime der Notwendigkeit einer solchen Abänderung dem Machthabenden in-
nigst beiwohne, um in beständiger Annäherung zu dem Zwecke (der nach Rechtsgesetzen besten Verfas-
sung) zu bleiben, das kann doch von ihm gefordert werden. (S. 38 f.)

Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nötig, zuvörderst die Frage zu 
entscheiden: ob in Aufgaben der praktischen Vernunft vom materialen Prinzip derselben, dem Zweck (als 
Gegenstand der Willkür) der Anfang gemacht werden müsse, oder vom formalen, d.i. demjenigen (bloß auf 
Freiheit im äußern Verhältnis gestellten), darnach es heißt: handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime
solle ein allgemeines Gesetz werden (der Zweck mag sein welcher er wolle).

Ohne alle Zweifel muss das letztere Prinzip vorangehen: denn es hat, als Rechtsprinzip, unbedingte 
Notwendigkeit, statt dessen das erstere, nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten
Zweck, nämlich der Ausführung desselben, nötigend ist, und, wenn dieser Zweck (z.B. der ewige Friede) 
auch Pflicht wäre, so müsste doch diese selbst aus dem formalen Prinzip der Maximen, äußerlich zu han-
deln, abgeleitet worden sein. – Nun ist das erstere Prinzip, das des politischen Moralisten (das Problem des 
Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts), eine bloße Kunstaufgabe (problema technicum), das zweite dagegen, 
als Prinzip des moralischen Politikers, welchem es eine sittliche Aufgabe (problema morale) ist, im Verfahren 
von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als physi-
sches Gut, sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zustand wünscht, herbeizufüh-
ren. (S. 44)

Der zwar etwas renommistisch klingende, sprichwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz: 
fiat iustitia, pereat mundus, das heißt zu deutsch: »es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mö-
gen auch insgesamt darüber zu Grunde gehen«, ist ein wackerer, alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeich-
nete krumme Wege abschneidender Rechtsgrundsatz; nur dass er nicht missverstanden, und etwa als Er-
laubnis, sein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benutzen (welches der ethischen Pflicht widerstreiten
würde), sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden, niemanden sein Recht aus Ungunst oder Mitlei-
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den gegen andere zu weigern oder zu schmälern, verstanden wird; wozu vorzüglich eine nach reinen 
Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfassung des Staats, dann aber auch die der Vereinigung desselben 
mit andern benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat analogischen) ge-
setzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. – Dieser Satz will nichts anders sagen, als: die 
politische Maximen müssen nicht von der, aus ihrer Befolgung zu erwartenden, Wohlfahrt und Glückselig-
keit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht (vom 
Wollen), als dem obersten (aber empirischen) Prinzip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff 
der Rechtspflicht (vom Sollen, dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist) ausgehen, die phy-
sische Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen. Die Welt wird keineswegs dadurch untergehen, 
dass der bösen Menschen weniger wird. Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Ei-
genschaft, dass es in seinen Absichten (vornehmlich in Verhältnis gegen andere Gleichgesinnte) sich selbst 
zuwider und zerstörend ist, und so dem (moralischen) Prinzip des Guten, wenn gleich durch langsame 
Fortschritte, Platz macht. (S. 46 f.)

Die wahre Politik kann also keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben, und ob 
zwar Politik für sich selbst eine schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral gar kei-
ne Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den jene nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander 
widerstreiten. – Das Recht dem Menschen muss heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es 
auch noch so große Aufopferung kosten. Man kann hier nicht halbieren, und das Mittelding eines pragma-
tisch-bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, sondern alle Politik muss ihre Knie vor 
dem ersteren beugen, kann aber dafür hoffen, ob zwar langsam, zu der Stufe zu gelangen, wo sie beharrlich 
glänzen wird. (S. 49)

II. Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transzendentalen Begriffe des 
öffentlichen Rechts

Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den verschiedenen empirisch-gegebenen 
Verhältnissen der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einander) [...] abstrahiere, so bleibt mir 
noch die Form der Publizität übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält, weil ohne 
jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kann), mit hin auch kein Recht, 
das nur von ihr erteilt wird, geben würde.

Diese Fähigkeit der Publizität muss jeder Rechtsanspruch haben, und sie kann also, da es sich ganz 
leicht beurteilen lässt, ob sie in einem vorkommenden Falle statt finde, d.i. ob sie sich mit den Grundsätzen 
des Handelnden vereinigen lasse oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Vernunft anzutreffen-
des Kriterium abgeben, im letzteren Fall die Falschheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anspruchs (prae-
tensio iuris), gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft, so fort zu erkennen.
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Nach einer solchen Abstraktion von allem Empirischen, was der Begriff des Staats- und Völker-
rechts enthält (dergleichen das Bösartige der menschlichen Natur ist, welches den Zwang notwendig 
macht), kann man folgenden Satz die transzendentale Formel des öffentlichen Rechts nennen:

»Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Pu-
blizität verträgt, sind unrecht«.

Dieses Prinzip ist nicht bloß als ethisch (zur Tugendlehre gehörig), sondern auch als juridisch (das 
Recht der Menschen angehend) zu betrachten. Denn eine Maxime, die ich nicht darf laut werden lassen, 
ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, die durchaus verheimlicht werden muss, wenn sie 
gelingen soll, und zu der ich mich nicht öffentlich bekennen kann, ohne dass dadurch unausbleiblich der 
Widerstand aller gegen meinen Vorsatz gereizt werde, kann diese notwendige und allgemeine, mithin a pri-
ori einzusehende, Gegenbearbeitung aller gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ungerechtigkeit 
her haben, womit sie jedermann bedroht. – Es ist ferner bloß negativ, d.i. es dient nur, um, vermittelst des-
selben, was gegen andere nicht recht ist, zu erkennen. (S. 49 f.)

Beides, die Menschenliebe und die Achtung fürs Recht der Menschen, ist Pflicht; jene aber nur 
bedingte, diese dagegen unbedingte, schlechthin gebietende Pflicht [...]. Mit der Moral im ersteren Sinne (als 
Ethik) ist die Politik leicht einverstanden, um das Recht der Menschen ihren Oberen Preis zu geben: Aber 
mit der in der zweiten Bedeutung (als Rechtslehre), vor der sie ihre Knie beugen müsste, findet sie es rat-
sam sich gar nicht auf Vertrag einzulassen, ihr lieber alle Realität abzustreiten, und alle Pflichten auf lauter 
Wohlwollen auszudeuten; welche Hinterlist einer lichtscheuen Politik doch von der Philosophie durch die 
Publizität jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philoso-
phen die Publizität der seinigen angedeihen zu lassen.

In dieser Absicht schlage ich ein anderes transzendentales und bejahendes Prinzip des öffentlichen 
Rechts vor, dessen Formel diese sein würde:

»Alle Maximen, die der Publizität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), stimmen mit 
Recht und Politik vereinigt zusammen«. (S. 55 f.)

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, 
obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der ewige 
Friede [...] keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die, nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele  [...] beständig 
näher kommt. (S. 56)

(Textgrundlage: Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf. Stuttgart: Reclam, 1984. Die 
Paginierung der Auszüge bezieht sich auf die hier zugrunde gelegte Reclam-Ausgabe von 1984.)
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